
 
 
 
Stadt Halle (Saale) 19.02.2026
 
 
 

A u s z u g

aus der Niederschrift der öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzung des 
Hauptausschusses vom 18.02.2026:

zu 6.1 Zweckvereinbarung zur Übertragung der Aufgaben einer integrierten 
Einsatzleitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst nach § 3 Abs. 2 
Nr. 2 BrSchG LSA und § 9 RettDG LSA vom Landkreis Saalekreis auf 
die Stadt Halle (Saale)
Vorlage: VIII/2025/02106

__________________________________________________________________________

Abstimmungsergebnis: einstimmig zugestimmt
 
 

Beschlussempfehlung:
 
Der Stadtrat beschließt die Zweckvereinbarung zur Übertragung der Aufgaben einer
integrierten Einsatzleitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst nach § 3 Abs. 2 Nr. 2
Brandschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (BrSchG LSA) und § 9
Rettungsdienstgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (RettDG LSA) vom Landkreis Saalekreis
auf die Stadt Halle (Saale).
 
 
 

 

 

F.d.R.
____________________________
Maik Stehle
Protokollführer
 



 
 
 
Stadt Halle (Saale) 19.02.2026
 
 
 

A u s z u g

 
aus der Niederschrift der öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzung des 
Hauptausschusses vom 18.02.2026:

zu 6.2 Vorschlag zur Besetzung der Steuerungsgruppe des 
Präventionsrates
Vorlage: VIII/2026/02242

__________________________________________________________________________

Abstimmungsergebnis: mehrheitlich zugestimmt
 

Beschlussempfehlung:
 
Der Stadtrat schlägt der Vollversammlung des Präventionsrates folgende Personen für die
Besetzung der Steuerungsgruppe des Präventionsrates vor:

Funktion Name Institution

Polizei Petra Paulick Polizeirevier Halle (Saale)

Freier Träger Christof Starke Friedenskreis Halle e. V.

Wissenschaft Dr. Larissa Fleischmann Martin-Luther-Universität
 
 

 

F.d.R.
____________________________
Maik Stehle
Protokollführer
 



 
 
 
Stadt Halle (Saale) 19.02.2026
 
 
 

A u s z u g

aus der Niederschrift der öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzung des 
Hauptausschusses vom 18.02.2026:

zu 7.1 Antrag des Stadtrates Christoph Bernstiel (CDU-Fraktion) für eine 
Kompensation der Mehrbelastungen für Grundstücksbesitzer durch 
die Grundsteuerreform
Vorlage: VIII/2025/00819

__________________________________________________________________________

Abstimmungsergebnis: abgesetzt
 

Beschlussvorschlag:
 
1. Die Verwaltung wird beauftragt zu prüfen, in welchem Umfang die Grundsteuerreform zu

Mehrbelastungen für private Grundstückseigentümer und Pächter in Halle (Saale) führt.

Dabei sind insbesondere die Auswirkungen auf:

 selbstgenutztes Wohneigentum,

 vermietete Wohnimmobilien,

 unterschiedliche Einkommensgruppen
darzustellen.

 
2. Auf Basis dieser Analyse soll die Verwaltung konkrete Vorschläge erarbeiten, wie

unverhältnismäßige Belastungen durch eine Anpassung der "Satzung der Stadt Halle
(Saale) über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze (Hebesatzsatzung)" ausgeglichen
werden können.

 
3. Die Ergebnisse der Prüfung sowie die erarbeiteten Handlungsoptionen sind dem Stadtrat

bis zur Sitzung im Februar 2026 Mai vorzulegen.
 

F.d.R.
____________________________
Maik Stehle
Protokollführer
 



 
 
 
Stadt Halle (Saale) 19.02.2026
 
 
 

A u s z u g

aus der Niederschrift der öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzung des 
Hauptausschusses vom 18.02.2026:

zu 7.2 Antrag der SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale) zur Rettung des Südstadt
Centers in Halle
Vorlage: VIII/2025/02029

__________________________________________________________________________

Abstimmungsergebnis: vertagt
 
 

Beschlussvorschlag:
 
Der Stadtrat beauftragt die Verwaltung:

1. einen Südstadt-Center-Gipfel mit allen relevanten Akteuren (z. B. Eigentümer,

Geschäfte, Mitarbeitende, Anwohnervertreter) einzuberufen. Die Verwaltung
erarbeitet gemeinsam mit dem Vermieter ein Nutzungskonzept zur Verbesserung der
Ordnung und Sauberkeit.

2. zu prüfen, im Südstadt Center ein “Rathaus Süd” mit öffentlichen Dienstleistungen
und Treffpunkten als Ankermieter zu etablieren. Dazu gehört die Stadtteilbibliothek.
Die Verwaltung prüft weitere Servicestellen, z. B. eine Außenstelle der Kfz-
Zulassungsbehörde, zu etablieren.

3. zu prüfen, inwiefern im Notfall ein kommunales Unternehmen das Südstadt Center
übernehmen kann, damit es weiter seine Funktion als Stadtteilzentrum und für

öffentliche Daseinsvorsorge erfüllt.

 

 

 

F.d.R.
____________________________
Maik Stehle
Protokollführer




